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Achtundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 121 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/58/573)] 

58/273. Unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben für den 
Zweijahreszeitraum 2004-2005 

 Die Generalversammlung 

 1. ermächtigt den Generalsekretär, mit vorheriger Zustimmung des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung 
und der Finanzvorschriften der Vereinten Nationen1 sowie der Bestimmungen von Ziffer 3 
dieser Resolution im Zweijahreszeitraum 2004-2005 Verpflichtungen zur Deckung unvor-
hergesehener und außerordentlicher Ausgaben einzugehen, die sich entweder während des 
Zweijahreszeitraums oder danach ergeben, wobei die Zustimmung des Beratenden Aus-
schusses für folgende Verpflichtungen nicht erforderlich ist: 

 a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 8 Millionen US-Dollar pro Jahr 
im Zweijahreszeitraum 2004-2005, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie mit der 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusammenhang stehen; 

 b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des Internationalen Gerichtshofs be-
stätigt, dass sie sich auf folgende Ausgaben beziehen: 

 i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31 des Statuts des Internationalen 
Gerichtshofs), bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 330.000 Dollar; 

 ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von Sachverständigen (Artikel 50 
des Statuts) sowie die Ernennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis zu 
einem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar; 

 iii) die Belassung von nicht wiedergewählten Richtern im Amt bis zum Abschluss der 
Fälle, mit denen sie befasst sind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), bis zu einem 
Höchstbetrag von insgesamt 40.000 Dollar; 

 iv) die Zahlung von Ruhegehältern und Reise- und Umzugskosten an in den Ruhe-
stand tretende Richter sowie von Reise- und Umzugskosten und Einrichtungsbei-
hilfen an die Mitglieder des Gerichtshofs (Artikel 32 Absatz 7 des Statuts), bis zu 
einem Höchstbetrag von insgesamt 410.000 Dollar; 
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 v) die Tätigkeit des Gerichtshofs oder seiner Kammern außerhalb von Den Haag 
(Artikel 22 des Statuts), bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 25.000 Dollar; 

 c) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 Dollar im Zweijahres-
zeitraum 2004-2005, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie für organisations-
übergreifende Sicherheitsmaßnahmen gemäß Abschnitt IV der Resolution 36/235 der Gene-
ralversammlung vom 18. Dezember 1981 erforderlich sind; 

 2. trifft hiermit den Beschluss, dass der Generalsekretär dem Beratenden Aus-
schuss sowie der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten und sechzigsten Ta-
gung über alle nach den Bestimmungen dieser Resolution eingegangenen Verpflichtungen 
und die damit zusammenhängenden Umstände Bericht zu erstatten und der Versammlung in 
Bezug auf diese Verpflichtungen ergänzende Voranschläge vorzulegen hat; 

 3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 für den Fall, dass der Gene-
ralsekretär auf Grund eines Beschlusses des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Höhe von mehr als 10 Millio-
nen Dollar eingehen muss, dass diese Angelegenheit der Generalversammlung vorzulegen 
ist beziehungsweise dass der Generalsekretär, falls die Versammlung ihre Tagung unterbro-
chen hat oder nicht tagt, eine wiederaufgenommene Tagung oder eine Sondertagung der 
Versammlung zur Behandlung der Angelegenheit einzuberufen hat. 

79. Plenarsitzung 
23. Dezember 2003 

 


